
2010-08-11 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/276/2010/VI-60 

Einreicher: Bauverwaltungsamt 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 19.07.2010     

Ausschuss für Finanzen öffentlich 18.08.2010   Zur 
Information 

 

Haupt- und 
Personalausschuss 

öffentlich 01.09.2010   Zur 
Information 

 

 
 
Titel: 
 
Überplanmäßige Ausgabe für die Umgestaltung "Interkultureller Generationenpark" 
für das Haushaltsjahr 2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Oberbürgermeister macht von seinem Eilbeschlussrecht nach § 62 (4) 
Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt Gebrauch und beschließt die 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 128.000,00 € im Vermögenshaushalt des 
Haushaltsjahres 2010 unter der Haushaltsstelle 58000 94022 „Umgestaltung 
Interkultureller Generationenpark“. 
 
Gesetzliche Grundlagen:  
Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
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Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
Haushaltsstelle:  58000 94022 – „Umgestaltung Interkultureller Generationenpark“ 
 
Haushaltsansatz: 
 
Laut Entwurf zum Haushaltsplan 2010    648.800,00 € 
 
davon Fördermittel (86 %)      557.900,00 € 
davon Eigenmittel (14 %)        90.900,00 € 
 
überplanmäßige Ausgabe      128.000,00 € 
 
davon Fördermittel (86 %)      110.080,00 € 
davon Eigenmittel (14 %)        17.920,00 € 
 
Die Deckung der Eigenmittel erfolgt aus der Haushaltsstelle 2 63000 93200  
Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen  
 
 
 
 
Zusammenfassung/ Fazit: 
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Beigeordneter 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
 
Ausgangspunkt ist der Umstand, dass nach der Grundsatzentscheidung im Stadtrat 
Einsparpotientiale  aus dem Vorhaben „Stadtpark“ für das neue Vorhaben „Achse 
Bahnhof-Stadtpark“ zu verwenden sind. Die danach erforderlichen geänderten 
Mittelanmeldungen für den Entwurf des Vermögenshaushaltes (VMHH) 2010 wurden 
zeitnah eingebracht. Das Einsparpotential für den Stadtpark wurde im letzten Entwurf 
zum VMHH berücksichtigt, die Ersatzmaßnahme „Achse Bahnhof-Stadtpark“ jedoch 
leider nicht. Ursache dafür war, dass die Thematik „Achse Bahnhof-Stadtpark“ unter 
dem Vorbehalt der Zustimmung der Umwidmung durch den Fördermittelgeber  
gestellt wurde. Diese liegt jetzt vor. Um die Maßnahmen insgesamt fördertechnisch 
optimal abrechnen zu können, wurden die geplanten Maßnahmen im Stadtpark der 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 zusammengeführt und die Kosten für die Achse in 
das Haushaltsjahr 2011 gelegt.  
 
Um zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2010 die Mittel für die 
Umsetzung der Maßnahme im Stadtpark fristgerecht einsetzen zu können, ist eine 
überplanmäßige Ausgabe zu bestätigen. Aufgrund der Höhe (128 T€) ist dafür der 
Hauptausschuss abschließend zuständig. Dieser tagt wieder planmäßig am 
01.09.2010. Dies ist jedoch wesentlich zu spät, weil es sich um eine mit EFRE-
Mitteln finanzierte Maßnahme handelt. Daher ist die Vorbereitung eines 
Eilbeschlusses erforderlich. 
 
 


